
 

 

 200  Verband – ausgenommen Schnellverbände, Augen-, Ohrenklappen
 oder Dreiecktücher 

Ausschluss:
 Neben Nr. 200 sind folgende Nrn. nicht abrechnungsfähig: 250 – 263, 265 

– 268, 270 – 321, 340 – 374, 442 – 445, 531, 695, 700, 701, 745, 756, 758, 
1011, 1014, 1041, 1043 – 1045, 1048, 1052, 1055, 1056, 1060, 1085, 1086, 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2417 – 2421, 2430, 2431, 2440 – 2442, 2570, 2580, 2583 – 2589, 2650, 
2651, 2655 – 2657, 2660, 2670, 2671, 2675, 2682, 2687, 2694, 2695, 2699, 
2701, 2730, 2751, 2800, 2801, 2823, 2881 – 2883, 2890, 2895 – 2897, 
3095 – 3097, 3120, 3220, 3237, 3241, 3283 – 3285, 3300.

2651, 2655 2657, 2660, 2670, 2671, 2675, 2682, 2687, 2694, 2695, 2699, 
2701, 2730, 2751, 2800, 2801, 2823, 2881 – 2883, 2890, 2895 – 2897,
3095 – 3097, 3120, 3220, 3237, 3241, 3283 – 3285, 3300.

Neben Nr. 3300 sind folgende Nrn. nicht abrechnungsfähig: 200, 300 – 302, 

520, 2000 – 2005, 2100 – 2102, 2104 – 2106, 2110 – 2113, 2117 – 2121, 

2134 – 2137, 2155 – 2157, 2181, 2182, 2189 – 2196, 2397, 2401, 2402, 

2405.

 
3300  Arthroskopie – gegebenenfalls mit Probeexzision – als diagnostische

 Maßnahme
 
Ausschluss:

520, 2000 2005, 2100 ,

2134 – 2137, 2155 – 2157, 2181, 2182, 2189 – 2196, 2397, 2401, 2402, 

24052405.

 
 

Ausschluss:

5030  Oberarm, Unterarm, Ellenbogengelenk, Oberschenkel, Unterschenkel,

 Kniegelenk, ganze Hand oder ganzer Fuß, Gelenke der Schulter, Schlüssel-

 bein, Beckenteilaufnahme, Kreuzbein oder Hüftgelenk – jeweils in zwei

 Ebenen

Neben Nr. 5030 sind folgende Nrn. nicht abrechnungsfähig: 5010 / 5011 

(1-4 Finger / 1-4 Zehen), 5020 / 5021 (alle Finger einer Hand / Mittelhand / 

Handgelenk / alle Zehen eines Fußes / Fußwurzel / Mittelfuß / Sprunggelenk 

/ Kniescheibe), 5035, 5110 / 5111 (ganzer Arm / ganzes Bein), 5115.

S
Schausteller BG Nahrungsmittel u. Gastgewerbe
Schlachthöfe (in privater Trägerschaft) BG Nahrungsmittel u. Gastgewerbe
Schlossereien BG Holz und Metall
Schmuckwaren
• Herstellung BG Holz und Metall
Schneidereien BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse
Schnitzereien BG Holz und Metall
Schornsteinbau (Reinigung) BG Bau
Schornsteinfeger BG Bau
Schreinereien BG Holz und Metall

Gewerbezweig/Branche/Institution/Behörde Unfallversicherungsträger

Verzeichnis zur Ermittlung des zuständigen Unfallversicherungsträger  S – T

( g g) BG Bau
Schornsteinfeger BG BauSchornsteinfeger BG Bau
Schreinereien BG Holz und Metall

Strickereien BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse

Strumpffabriken BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse

T
Taxiunternehmen BG f. Transport u. Verkehrswirtschaft

Tankstellen BG Handel und Warendistribution

Technische Überwachungsvereine Verwaltungs-BG

Telekom Unfallkasse Post und TelekomTTTTTelekelekelekelekomomomomomTTTTTTTT UnfaUnfaUnfaUnfaU llkallkallkallkaassessessesse PostPostPostPost undundund und TTTTelekelekelekelekomomomomTTTTTTTT

§ 27     Aufgaben des Durchgangsarztes in der bis zum 31. Dezember 2015
            geltenden Fassung

Kommentar:
 Bei der ersten Vorstellung beim D-Arzt entscheidet dieser, ob bei einem 

Unfallverletzten eine besondere Heilbehandlung notwendig ist, oder ob eine 
allgemeine Heilbehandlung ausreicht.
Wird die allgemeinen Heilbehandlung durch den D-Arzt selbst durchgeführt, 
so ist mit Ausnahme der Erstuntersuchung immer allgemeine Heilbehandlung 
abzurechnen. Zur primären Klärung des ursächlichen Zusammenhanges 
können neben den dem D-Arzt obliegenden (eingehenden) Untersuchungen 
und bildgebenden Verfahren (Röntgen- und Sonographie) auch MRT-Unter-
suchungen (z.B. zur Einstufung von Innenmeniskusschäden, Rotatorenman-
schettenläsionen oder Bandscheibenschäden) erforderlich sein.
Eine Heilbehandlung darf nur eingeleitet werden, wenn ein Arbeitsunfall 

bestehen, ob ein Arbeitsunfall vorliegt, hat der D-Arzt dies dem UV-Träger 
mitzuteilen. Die Behandlung ist dann nicht als BG-Heilbehandlung durch-
zuführen, sondern zu Lasten der jeweiligen Krankenkasse.
Wegen der Strukturänderung (Wegfall des H-Arzt-Verfahrens) ist diese 
Fassung des § 27 bis zum 31.12.2015 befristet. Ab dem 1.1.2016 gilt die 
nachfolgende Fassung.

2191  Arthroskopische Operation mit primärer Naht, Reinsertion, Rekonstruk-
 tion oder plastischem Ersatz eines Kreuz- oder Seitenbands an einem
 Kniegelenk – einschl. Kapselnaht

Kommentar (Ausschnitt):

Die Nr. 2191 enthält in der Leistungsbeschreibung nicht die evtl. erforderliche 
Notchplastik, so dass diese gesondert nach Nr. 2257 und nicht als operativer 
Nebeneingriff nach Nr. 2195 zu vergüten ist.
Die Nr. 2191 und die Nr. 2083 (freie Sehnentransplantation) beinhalten 
sowohl die Naht, Kürzung, Raffung und Verp�anzung des körpereigenen 
(autologen) Sehnenmaterials, so dass im Gegensatz zu Brück et alii und 
zur Vermeidung einer Doppelvergütung nur die plastische Entnahme des 
Sehnenmaterials, als in der Nr. 2191 nicht enthaltener Leistungsbestandteil, 
gesondert mit der 2064 (plastische Ausschneidung) zu vergüten ist...

 D ... ie Nr. 2191 kann nicht analog für die Eingriffe am Kniescheibenhalteband 
bzw. für Bandoperationen an anderen Gelenken (Schulter, Sprunggelenk 
etc.) abgerechnet werden, so dass bei diesen Zieleingriffen nur die Gelenk 
erhaltende Arthroskopie nach Nr. 2190 vergütet wird.

5733  Zuschlag für computergesteuerte Analyse (z. B. Kinetik,3D-Rekonstruktion)

Kommentar (Ausschnitt):
...Höhergradige degenerative Knorpelschäden (deutliche Höhenminderung 
und Knorpelglatze) mit knöchernen Begleitreaktionen (Sklerosierung/
Knochenverdichtungszonen) sowie frisch traumatisch abgescherte 
Knochen-Knorpel-Fragmente (Flake) sind mit den Grunduntersuchungs-
sequenzen der Nr. 5729 ggf. zzgl. ergänzender Serien nach Nr. 5731 ohne 
3D – Rekonstruktion diagnostizierbar.
Traumatische Knorpelschäden (Stauchungen / Abscherungen) sind grund-
sätzlich nur dann möglich, wenn in den angrenzenden Knochen-Knorpel-
Arealen des betroffenen Gelenkes frisch traumatische Kontusionsherde (Bone 
Bruise) oder Knochenbälkcheneinbrüche / Brüche in den Grunduntersuchungs-
sequenzen der Nr. 5729 ggf. zzgl. ergänzender fettunterdrückter Sequenzen 
nach Nr. 5731 diagnostiziert wurden und sich somit der Verdacht auf eine 
Quetschung und/oder Abscherung eines Knorpelareals erhärtet. In diesen 
Fällen ist eine 3D – Rekonstruktion aus Schichtdicken <= 1 mm im Gebiet 
des betroffenen Knorpelarelas gemäß § 8 ÄV erforderlich und zweckmäßig...

§ 27    Aufgaben des Durchgangsarztes in der bis zum 31. Dezember 2015
            geltenden Fassung

Kommentar:
Bei der ersten VorstellungVV beim D-Arzt entscheidet dieser,rr ob bei einem
Unfallverletzten eine besondere Heilbehandlung notwendig ist, oder ob eine
allgemeine Heilbehandlung ausreicht.
Wird die allgemeinen Heilbehandlung durch den D-Arzt selbst durchgeführt,
so ist mit Ausnahme der Erstuntersuchung immer allgemeine Heilbehandlung
abzurechnen. Zur primären Klärung des ursächlichen Zusammenhanges
können neben den dem D-Arzt obliegenden (eingehenden) Untersuchungen
und bildgebenden VerfahVV ren (Röntgen- und Sonographie) auch MRT-UnterTT -rr
suchungen (z.B. zur Einstufung von Innenmeniskusschäden, Rotatorenman-
schettenläsionen oder Bandscheibenschäden) erforderlich sein.
Eine Heilbehandlung darf nur eingeleitet werden, wenn ein Arbeitsunfall

bestehen, ob ein Arbeitsunfall vorliegt, hat der D-Arzt dies dem UV-VV Träger TT
mitzuteilen. Die Behandlung ist dann nicht als BG-Heilbehandlung durch-
zuführen, sondern zu Lasten der jeweiligen Krankenkasse.
WWegenegenWWWW derder StrukturänderungStrukturänderung ((WWegfallegfallWWWW desdes H ArztH-Arzt-VVerfaherfahVVVV rrens)ens) istist diesediese
FasFasF sunsungg desdeses §§§ 2277 bibis zum 3311.1122.22001155 b fbef irist ttet. AbAb ddem 11.11.22001166 ilgiltt didieie 

hf l d Fnachfolgende Fassung.g

2191 Arthroskopische Operation mit primärer Naht, Reinsertion, Rekonstruk-
 tion oder plastischem Ersatz eines Kreuz- oder Seitenbands an einem
 Kniegelenk – einschl. Kapselnaht

Kommentar (Ausschnitt):

Die Nr. rr 2191 enthält in der Leistungsbeschreibung nicht die evtl. erforderliche
Notchplastik, so dass diese gesondert nach Nr. rr 2257 und nicht als operativer
Nebeneingriff nach Nrff . 2195 zu verrr güten ist.
Die Nr.rr 2191 und die Nr.rr 2083 (freie Sehnentransplantation) beinhalten 
sowohl die Naht, Kürzung, Raffung ff und Verp�anzung des körpereigenen
(autologen) Sehnenmaterials, so dass im Gegensatz zu Brück et alii und 
zurzur V VermeidungermeidungVVV einereiner DoppelverDoppelvergütunggütung nurnur d dieie p plastischelastische EntnahmeEntnahme desdes 
SehSehS nennenmatmaterierialsalsls, lalsal  iin dder NNr. rr 21921911 inichtht tenth lhalttener L iLei tstungsbbesttandtdteeilil,il  
gesondert mit der 2064 ((plap stische Ausschneidungg) z) u vergütg en ist...

 D... ie Nr. 2191 kann nicht analog für die Eingriffe am Kniescheibenhalteband 
bzw. für Bandoperationen an anderen Gelenken (Schulter, rr Sprunggelenk 
etc.) abgerechnet werden, so dass bei diesen Zieleingriffen nur die Gelenk 
erhaltende Arthroskopie nach Nr. 2190 verrr gütet wird.

5733 Zuschlag für computergesteuerte Analyse (z. B. Kinetik,3D-Rekonstruktion)

Kommentar (Ausschnitt):
...Höhergradige degenerative Knorpelschäden (deutliche Höhenminderung
und Knorpelglatze) mit knöchernen Begleitreaktionen (Sklerosierung/
Knochenverdichtungszonen) sowie frisch traumatisch abgescherte
Knochen-Knorpel-Fragmente (Flake) sind mit den Grunduntersuchungs-
sequenzen der Nr.rr 5729 ggf. zzgl. ergänzender Serien nach Nr. rr 5731 ohne
3D – Rekonstruktion diagnostizierbar.rr
Traumatische TT Knorpelschäden (Stauchungen / Abscherungen) sind grund-
sätzlich nur dann möglich, wenn in den angrenzenden Knochen-Knorpel-
Arealen des betroffenenff Gelenkes frisch traumatische Kontusionsherde (Bone 
Bruise) oder Knochenbälkcheneinbrüche / Brüche in den Grunduntersuchungs-
sequenzen der Nr. rr 5729 ggf. zzgl. ergänzender fettunterdrückter Sequenzen 
nach Nr.rr 5731 diagnostiziert wurden und sich somit der Verdacht auf eine 
Quetschung und/oder Abscherung eines Knorpelareals erhärtet. In diesen 
Fällen ist eine 3D – Rekonstruktion aus Schichtdicken <= 1 mm im Gebiet 
des betrsdes betrofoffenen Knorpelarefenen Knorpelarfff elas gemäß § 8 Äelas gemäß § 8 ÄV erforÄÄ derlich und zweckmäßig...

Übersichtliche Darstellung der Branchen
und der entsprechenden UV-Träger mit 
Adressen:

Verständliche Kommentare zu Paragraphen 
und Gebührenordnungspositionen z.B.:

Doppelabrechnungen durch aufgeführte 
Nummern ausgeschlossen (Ausschnitt):

Die Rechnungsprüfung der UV-Träger steht unter der Kernfrage:

•	 Wie kann die Prüftätigkeit der gesetzlichen Unfallversicherung bei 
ständig zunehmendem Leistungsumfang rationell, effizient und damit 
wirtschaftlich erbracht werden?

Notwendig ist eine schnelle, den aktuellen Änderungen und Ergänzun-
gen angepasste Rechnungsprüfung unter Einbeziehung des Ärztever-
trages, der Gebührenordnung, der DGUV-Arbeitshinweise zur Rech-
nungsprüfung, der Ausschlüsse und der Kommentare.

Alle diese Kriterien erfüllt die von 
medical text books angebotene 
kommentierte UV-GOÄ 2011!

•	 Kommentierter neuer Vertrag über die Durchführung der 
Heilbehandlung, die Vergütung und Abrechnung der Ärzte

•	 Kommentierte Gebührenordnung mit Ausschlüssen und
Übersichtstabellen

Stand1. April 2011

Sonderausgabe für UV-Träger

 Hermanns – Filler – Schwartz	

UV-GOÄ 2011
Vertrag Ärzte/Unfallversicherungsträger
Gebührenordnung und UV-Nebenkostentarif
Mit ausgewählten „Arbeitshinweisen der UV-Träger zur Bearbeitung von Arztrechnungen“

medical text books

Weitere Informationen und zur Bestellung:
www.medical-text.de/books

Weitere Informationen und zur Bestellung:
www.medical-text.de/books



 

 

Hüftgelenk 5035 5030 503 5050

Kiefer,
Panoramaaufnahme(n) 

5002 5002 5002

Kiefer, Panorama-
schichtaufnahme

5004 2 x 5004 Ebenen 
x5004

Kniegelenk 5035 5030 5031 5032 5050

Kniescheibe 5035 5020 5021

Panoramaaufnahme(n) 
5004 2 5004 Ebenen

Hüftgellenkk 555000333555 555500003333300000 55550000333 555000055550000

KieKiefeferr,rr
Panoramaaufnahme(n)

55000022 55000022 5002

Knochen 1 Ebene 2 Ebenen weitere 
Ebene(n)

gehaltene 
Aufnah-
men

Kontrast-
untersu-
chung

Arm, ganzer 5110 5110+5111 -
Becken bis 14 Jahre 5041 2 x 5041 Ebenen 

x5040
Becken ab 15 Jahre 5040 2 x 5040 Ebenen 

x5040

Fremdkörper UV-GOÄ-Nr.
Lid Binde-

haut
Horn-
haut

Leder-
haut

Augen-
inneres

Augen-
höhle

oberflächlich – 1275 1276 1276 – –
Kalkinfarkt 1282 1282 – – – –
eingebrannt – 1276 1276 – – –
eisenhaltig, 
 eingebrannt

– – 1277 – – –

eingespießt – – 1278 – – –
eisenhaltig, 
 Entfernung mit 
Magnet

– – – – 1280 –

nicht magne-
tisch

– – – – 1281 1283

mit Muskel-
ablösung

– – – – – 1284

mit 
Orbitalwand-
resektion

– – – – – 1285

Fremdkörper UV-GOÄ-NVV r.rr
Lid Binde-

haut
Horn-
haut

Leder-
haut

Augen-
inneres

Augen-
höhle

oberflächlich – 1275 1276 1276 – –
Kalkinfarkt 1282 1282 – – – –
eingebrannt – 1276 1276 – – –
eisenhaltig,
eingebrannt

– – 1277 – – –

eingespießt – – 1278 – – –
eisenhaltig,
Entfernung mit 
Magnet

– – – – 1280 –

nicht magne-
tisch

– – – – 1281 1283

mit Muskel-
ablösung

– – – – – 1284

mit 
Orbitalwand-
resektion

– – – – – 1285

u./o. Mitbehandlung § 12 ÄV
Ausstellung AU-Bescheini-
gung §§ 47, 26 ÄV

Nein Ja, nur fachbezogen Ja, nur für 
den Unfalltag

Ja, nur 
fachbezogen

Ja

Verordnung Häuslicher 
Krankenpflege § 19 ÄV

Nein Ja, nur 
fachbezogen

Ja

Verordnung Heilmittel 
§ 20 Abs. 1 ÄV

Nein Ja, bei Hinzuziehung Nein Ja, nur
fachbezogen

Ja

Verordnung Krankengym-
nastik / EAP § 20 Abs. 2 ÄV

Nein Ja, nur 
fachbezogen

Ja

Verordnung Arznei- und 
Verbandmittel § 21 ÄV

Nein Ja

Verordnung Hilfsmittel 
§ 22 ÄV

Nein Ja, nur 
Sehhilfen

Ja, nur 
Hörhilfen

Nein Ja, nur 
fachbezogen

Ja, außer Seh-/Hörhilfe

Vorstellungs-Pflicht § 26 ÄV Ja Nein, bei
isoliertem
Augenver-
letzungen
– sonst Ja

Nein, bei
isolierten
HNO-Ver-
letzungen
– sonst Ja

Nein, bei
Haut-BK 

– sonst Ja

Ja, wenn
AUF / SUV
> 1 Tag

Behandlung
> 1 Wo.

Nein, bei
§ 37 III i.V. 

m.
Nr. 8 der VAV
Verletzungen
 – sonst Ja

Nein, bei
§ 35 AV 

Verletzungen 
– sonst Ja

Nein, außer
bei § 37 ÄV
Verletzungen 
– sonst Ja

Nein

Ärztl Leistungen am stat B d

u./o. Mitbehandlung § 12 ÄV
Ausstellung AU-Bescheini-
gung §§ 47, 26 ÄV

Nein Ja, nur fachbezogen Ja, nur für 
den Unfalltag

Ja, nur
fachbezogen

Ja

Verordnung Häuslicher 
Krankenpflege § 19 ÄV

Nein Ja, nur
fachbezogen

Ja

Verordnung Heilmittel Nein Ja bei Hinzuziehung Nein Ja nur Ja

Behandlungsspektrum nach 
Arztstatus 

Notarzt Augenarzt HNO-Arzt Hautarzt Nicht D-Arzt 
H-Arzt

Handchirurg 
§ 37 ÄV

H-Arzt D-Arzt D-Arzt in VAV/
BG Klinik

Erstversorgung § 9 ÄV Ja
Abrechnung Allgemeine HB 
§ 10 ÄV

Ja

Abrechnung Besondere HB 
§ 11 ÄV

Nein Ja, bei Hinzuziehung Nein Ja, bei § 37 
III ÄV i.V.m. 

Nr. 8 der VAV
Verletzungen

Ja, bei § 35 
ÄV Verletzun-

gen

Ja, außer 
bei § 37 ÄV 
Verletzungen

Ja

Abrechnung Besondere HB – Ja

medical text books

Die Fassung dieser UV-GOÄ Sonderausgabe umfasst:

•	 Vertrag Ärzte/Unfallversicherungsträger: die kommentierten 
69 Paragraphen

•	 Gebührenordnung: alle UV-GOÄ Gebührenordnungspositionen 
kommentiert und mit Ausschlüssen

•	 Übersichtstabellen: erleichtern in zahlreichen Abrechnungs-
bereichen die korrekte Zuordnung zu entsprechenden Gebüh-
renordnungspositionen 

•	 Beschlüsse der ständigen Gebührenkommission der letzten 
Monate mit Stand 1.4.2011. 

Aufgenommen wurden auch in Ausschnitten die offiziellen Ar-
beitshinweise der Unfallversicherungsträger zur Bearbeitung von 
Arztrechnungen.

Ein Verzeichnis zur Ermittlung des jeweils zuständigen Unfallver-
sicherungsträgers und die dazu gehörigen Adressen erleichtern 
die Klärung der Zuständigkeit.

Auf einen Blick 
Abrechnung von Leistungen der Röntgendiagnostik 
des knöchernen Skeletts übersichtlich von A bis Z

Auf einen Blick
Abgerechnete Leistungen sofort verständlich durch 
zusammengefasste tabellarische Informationen z.B.

Fremdkörperentfernung aus dem Auge

Auf einen Blick
Zum Ärztvertrag

Wer? Darf was? Leisten und Abrechnen? 

Wir bieten Ihnen die aktuelle kommentierte UV-GOÄ 
2011 als handliches Taschenbuch versandkostenfrei:

 

Lieferung nur über Direktbestellung bei medical text.
Ein Bestellformular liegt diesem Brief bei.

	 1	 Exemplar 	 45,00 Euro*
ab	 5	 Exemplare	 je Exemplar  43,00 Euro*
ab	 10	 Exemplare	 je Exemplar  41,50 Euro*
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